
Folie 1 

mit finanzieller Unterstützung durch: 

Klimakonferenz 2014 

Bremen, 25. November 2014 

Klimaschutz und Mobilität 

Oberschule am Barkhof 

Mobilitätsmanagement in Bremen: 

Stellplatzortsgesetz Bremen und Mobilitätsberatung 

für Neubürgerinnen und Neubürger 

Jan Bembennek 

Freie Hansestadt Bremen 

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 

Forum C: Das Ganze denken – Kommunales 

Mobilitätsmanagement: mehr als ein Schlagwort 



Folie 2 

mit finanzieller Unterstützung durch: 

Mobil in Bremen – Beratung für 

Neubürgerinnen und Neubürger 

• Mobilitätsverhalten ist als habitualisiertes Verhalten 
vor allem durch Gewohnheiten geprägt. 

• Veränderungen in der persönlichen Lebenssituation 
können dazu führen, dass die Pfade des 
Gewohnten verlassen werden. 

• Ein Wechsel des Wohnorts führt oft zu einer 
Neuorientierung der persönlichen Ziel- und 
Wegebeziehungen. 



Folie 3 

mit finanzieller Unterstützung durch: 

Ausgangslage 

• Jedes Jahr ziehen etwa 28.000 Personen neu in 

die Stadt Bremen, was etwa 18.000 Haushalten 

entspricht. 

• Menschen, die neu in eine Stadt ziehen, haben 

einen Informationsbedarf in Bezug auf das 

lokale Verkehrssystem. 

• Informationsdefizite können Menschen von der 

Nutzung des Umweltverbunds abhalten. 



Folie 4 

mit finanzieller Unterstützung durch: 

Lösungsansatz 
• Neubürgerinnen und Neubürger bekommen gezielte 

Informations- und Beratungsangebote zum 
Umweltverbund. 

• Durchführungszeitraum: Oktober 2014 - 2016, inkl. 
Evaluation 

• Das Bremer Projekt wurde in Kooperation mit 
folgenden Partnern entwickelt: 
– Bremer Straßenbahn AG 

– Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen GmbH 

– ADFC 

– Cambio / Moveabout  

– Hal Över / Fähren Bremen-Stedingen 

– bremen.online 



Folie 5 

mit finanzieller Unterstützung durch: 

Bestellportal im Internet –  
www.serviceaktion.de/bremen/bestellen 



Folie 6 

mit finanzieller Unterstützung durch: 

Kontaktaufnahme nach Anmeldung 

bei der Meldebehörde 



Folie 7 

mit finanzieller Unterstützung durch: 

Schnupperangebote 

• Kostenloses 7-TageTicket für den ÖPNV 

• Geführte Neubürger-Radtouren 

• Individuelle Radroutenberatung 



Folie 8 

mit finanzieller Unterstützung durch: 

Weiterführende Ansätze 

• Bei erfolgreicher Evaluation ist eine 

Verstetigung über 2016 hinaus möglich. 

• Auch andere Veränderungen in der 

persönlichen Lebenssituation können 

adressiert werden z. B. die 

Familiengründung.  

 



Folie 9 

mit finanzieller Unterstützung durch: 

Mobilitätsmanagement bei der 

Stellplatzablösung 

• Nach § 85 (1) Nr. 4 BremLBO sind die bremischen 
Gemeinden ermächtigt, die Zahl, Größe und 
Beschaffenheit der Kfz-Stellplätze und 
Fahrradabstellplätze zu regeln, wenn auf einem 
Baugrundstück mit einem Zu- und Abgangsverkehr mit 
Kfz zu rechnen ist. 

• Bremen hat diese Regelung 2013 mit dem Ortsgesetz 
über Kraftfahrzeugstellplätze und Fahrradabstellplätze 
in der Stadtgemeinde Bremen (Stellplatzortsgesetz) 
genutzt. 



Folie 10 

mit finanzieller Unterstützung durch: 

Sind Stellplatzsatzungen noch 

zeitgemäß? 
• Grundsätzlich sorgt die Stellplatzverpflichtung dafür, dass 

Bauherren die durch das Bauvorhaben verursachten verkehrlichen 

Belastungen selbst lösen (Verursacherprinzip). 

• Durch die Ablöseeinnahmen können Kommunen Maßnahmen 

durchführen (Anlege öffentlicher Stellplätze, Förderung des ÖPNV). 

• Einige Kommunen (z. B. Berlin) haben aber ihre Stellplatzsatzungen 

abgeschafft. 

• Die Stellplatzverpflichtung wird teilweise als Investitionshemmnis 

wahrgenommen. 

• Die Stellplatzverpflichtung kann auch als Anreizsystem für 

umweltfreundliche Mobilität dienen.  



Folie 11 

mit finanzieller Unterstützung durch: 

Gleichbehandlung von Kfz- und 

Fahrradstellplätzen 

• Fahrradabstellanlagen müssen auch in 
frühen Planungsphasen bedacht werden. 

• Mit der Baugenehmigung müssen in Bremen 
auch ausreichende Fahrradstellplätze 
nachgewiesen werden. 

• Es gibt definierte Qualitätsanforderungen für 
Fahrradabstellanlagen und –abstellräume. 

• Eine Ablösung ist im Regelfall nicht möglich! 



Folie 12 

mit finanzieller Unterstützung durch: 

Grundsätze des Bremer Modells 
• Bauherren haben drei Wahlmöglichkeiten zur Erfüllung 

des Kfz-Stellplatzbedarfs: 

1. Bauliche Herstellung der Stellplätze 

2. Ablösung der Stellplätze 

3. Erfüllung der Stellplatzverpflichtung durch 

Mobilitätsmanagement 

• Der Normbedarf berücksichtigt die Verkehrserschließung 

durch den ÖPNV sowie städtebauliche Anforderungen 

(Baulücken, Wohnungsbauprivileg). 



Folie 13 

mit finanzieller Unterstützung durch: 

Umweltfreundliche Mobilität statt 

Stellplätzen 

• Bauherren können die Stellplatzverpflichtung 
auch durch ein vorhabenbezogenes 
Mobilitätskonzept erfüllen: 
– ÖPNV-Zeitkarten (MIA, MIAplus, JobTicket) 

– Car-Sharing (Cambio, Moveabout) 

– Autoarmes Wohnen 

– … 

• Ziel ist die Senkung des vom Bauvorhaben 
ausgehenden Kfz-Verkehrs. 



Folie 14 

mit finanzieller Unterstützung durch: 

Wie funktioniert‘s? 
1. Berechnung der Ablösesumme der Stellplätze 

2. Mit dem Baugenehmigungsantrag wird ein Mobilitätskonzept 

vorgelegt. Mit den enthaltenen Maßnahmen muss der 

Gegenwert der Ablösesumme innerhalb eines bestimmten 

Zeitraums erreicht werden. Als Nachweise dienen Angebote 

der Mobilitätsdienstleister (z. B. der BSAG). 

3. Prüfung durch die Stadtgemeinde (Bauordnung + 

Fachabteilung). 

4. Aussetzen der Stellplatzverpflichtung. 

5. Regelmäßige Kontrolle der Umsetzung nach 

Baufertigstellung 



Folie 15 

mit finanzieller Unterstützung durch: 

Vorteile? 

• Vorhabenbezogen wird umweltfreundliche 

Mobilität gefördert. 

• Bauherren erhalten eine unmittelbare 

Gegenleistung. 

• Die Ablösesummen wirken als direkter 

Handlungsanreiz. 



Folie 16 

mit finanzieller Unterstützung durch: 

Erfahrungen 

• Für eine Evaluation ist es noch zu früh 

(Umsetzungszeitraum von Bauprojekten). 

• Inzwischen ist ein verstärktes Interesse auch 

der institutionellen Bauherren zu bemerken. 

• Eine gezielte Ansprache von Bauherren/-

trägern ist in Vorbereitung. 


